
 

Dienstleistungsvertrag zwischen [Spital N.N.] und SwissNOSO 
 

über die Teilnahme am nationalen Programm ‚Wundinfektmessung 09’ 
 

 
 
 
 
Die Parteien 
 
 
[Spital N.N.], [Rechtsform], vertreten durch [Name, Funktion], [Adresse] 
 

nachstehend bezeichnet mit Spital, 
 
und 
 
SwissNOSO, Verein gemäss Art. 60ff. mit Sitz in Zürich, vertreten durch den Präsidenten 
Prof. Christian Ruef, c/o Abteilung Spitalhygiene, HAL 14 C, Universitätsspital Zürich, 8091 
Zürich 
 

nachstehend bezeichnet mit SwissNOSO, 
 
vereinbaren was folgt: 
 
 

Präambel 
 
Gemäss Studien in der Schweiz machen Wundinfektionen einen Anteil von 25%-30% aller 
Spitalinfektionen aus. Der Qualitätsausschuss (Vorstand) des Interkantonalen Vereins Quali-
tätssicherung und –förderung in den Spitälern (IVQ) hat beschlossen, im Jahr 2009 in der 
ganzen Schweiz eine mehrmonatige Überwachung zur Erfassung von postoperativen Wund-
infektionen durchzuführen und die Expertengruppe SwissNOSO mit der Durchführung zu 
beauftragen. H+ Die Spitäler der Schweiz und die Schweizerische Konferenz der kantonalen 
Gesundheitsdirektorinnen und –direktoren (GDK) unterstützen das Vorhaben. 
 
Insgesamt ist die Messung und Datenerfassung für folgende Operationsarten vorgesehen: 
Gallenblase- und Blinddarmentfernung, Hernienoperationen, Operationen am Dickdarm, Kai-
serschnitt, Herzchirurgie sowie die elektive Erst-Implantation von Hüft- oder Kniegelenkspro-
thesen. Die teilnehmenden Spitäler können grundsätzlich wählen, welche Operationsarten 
sie einbeziehen wollen; zwingend ist der Einschluss der Dickdarmoperationen, sofern im 
betreffenden Spital viszeralchirurgische Operationen durchgeführt werden. Pro ausgewählte 
Operationsart sollen mindestens 30 Eingriffe pro Jahr durchgeführt werden. Unter diesen 
Voraussetzungen sind mindestens drei der genannten Operationsarten in das Messpro-
gramm einzubeziehen. Die eingeschlossenen Eingriffe werden im Vertrag zwischen Swiss-
NOSO und dem teilnehmenden Spital festgehalten. 
 
 

I. Vertragszweck 
 
1. Dieser Vertrag regelt das Auftragsverhältnis zwischen dem Spital und SwissNOSO zur 

Durchführung der Überwachung und Erfassung von postoperativen Wundinfektionen im 
Spital im Rahmen des nationalen Messprojekts des IVQ für das Jahr 2009. 

 
 



II. Vertragsleistungen  
 
2. SwissNOSO stellt dem Spital die notwendigen Grundlagen und Instrumente (Schulung, 

Anleitung für Surveillance, interaktive Website, Formulare, online Datenerhebung, Hotli-
ne) für die Durchführung der Messung und Datenerfassung für folgende Operationsarten 
zur Verfügung: [Gallenblase- und Blinddarmentfernung, Hernienoperationen, Operatio-
nen am Dickdarm, Kaiserschnitt, Herzchirurgie sowie die elektive Erst-Implantation von 
Hüft- oder Kniegelenksprothesen]. 
 
Die Website zum Programm ‚Wundinfektmessung 09’ mit den nötigen Informationen und 
den Koordinaten der Hotline ist ab dem 1. Februar 2009 aufgeschaltet und über die Web-
site von SwissNOSO (www.swiss-noso.ch) zugänglich. 
 

3. SwissNOSO gewährleistet die Ausbildung und die fachliche Unterstützung der verant-
wortlichen Beraterin/ des verantwortlichen Beraters oder der verantwortlichen Pflege-
fachperson und des verantwortlichen Arztes / der verantwortlichen Ärztin (Supervision) 
für die Messung und Datenerfassung im Spital. Die vorstehend erwähnten verantwortli-
chen Personen dürfen nicht der chirurgischen Abteilung des Spitals angehören. 
 

4. SwissNOSO ist verantwortlich für die Datenauswertung und für das Reporting. 
 

5. Das Spital verpflichtet sich, die Vorbereitung und Durchführung der standardisierten 
Messung und Datenerfassung gemäss Anleitung von SwissNOSO durchzuführen und die 
dafür notwendigen Personalressourcen, insbesondere eine verantwortliche Beraterin/ ei-
nen verantwortlichen Berater für Spitalhygiene oder eine verantwortliche Pflegefachper-
son (Aufwand: 50% Arbeitspensum für rund 1000 Eingriffe / Jahr) sowie eine ärztliche 
Supervision (Aufwand: ca. 1 Std. / Woche), einzusetzen und im Rahmen der von Swiss-
NOSO durchgeführten Schulung ausbilden zu lassen. Alle Personen, die sich an der Da-
tenerhebung beteiligen, müssen an der von SwissNOSO angebotenen einführenden 
Schulung teilnehmen. 
 

6. Das Schreiben an die Direktionen der Schweizer Spitäler vom 1. Dezember 2008 und der 
darin enthaltene Zeitplan und die angefügte Beschreibung der SwissNOSO-Erfassungs-
methode (siehe Anhang zu diesem Vertrag) bilden die Grundlage für die Schätzung der 
notwendigen Personalressourcen sowie die Planung der Vorbereitung und Umsetzung 
des Projektes im Spital. Die Beschreibung der Erfassungsmethode und die für die Durch-
führung notwendigen Formulare und Hilfsmittel finden sich in jeweils aktueller Form auf 
der Website zum Programm ‚Wundinfektmessung 09’. 

 
 

III. Datenhaltung / Datenauswertung 
 
7. Die Leistungserbringer haben Anspruch auf den Erhalt ihrer eigenen Rohdaten und ihrer 

eigenen Auswertungen. Über den Datenschutz im Rahmen des geplanten Messpro-
gramms wird zwischen IVQ und SwissNOSO eine separate Regelung abgeschlossen.  

 
8. Alle Datensätze sind in Bezug auf die Patienten anonymisiert. Die Rohdaten und deren 

Auswertungen werden dem IVQ von SwissNOSO in dem von ihm gewünschten Format 
zur Verfügung gestellt. Die Daten verbleiben im Datenpool und können weiterhin ver-
wendet werden, auch wenn einzelne Leistungserbringer ihre vertraglichen Vereinbarun-
gen beenden. Die Mitglieder im Qualitätsausschuss des IVQ sind unter Wahrung der Ge-
heimhaltungspflicht zur vollen Einsichtnahme in Rohdaten und deren Auswertungen be-
rechtigt.  
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9. Die im Jahre 2009 erhobenen Daten dienen auch zum Erlernen der Methode. Sie werden 

deshalb regional bzw. kantonal aggregiert und die Aggregate werden den Spitälern sowie 
den Mitgliedern des IVQ als vergleichende Übersichtsdarstellung und Gesamtauswertung 
über alle Spitäler zur Verfügung gestellt. Für Vergleiche der Daten aus 2009 mit Messun-
gen zu Folgejahren bestehen keine Restriktionen. 
 

10. Unter angemessener Wahrung der Interessen der Spitäler wird ein anonymisiertes 
Benchmarking zwischen den Spitälern durchgeführt. Die Daten der einzelnen Spitäler 
werden nicht namentlich veröffentlicht. 
 

11. Der IVQ hat die Rechte an den Messdaten. SwissNOSO ist berechtigt in Absprache mit 
dem IVQ die im Jahre 2009 erhobenen Daten in anonymisierter Form für Lehre und Wis-
senschaft frei zu verwenden. Über Anträge zur Nutzung des Datenpools 2009 für statisti-
sche Analysen, wissenschaftliche Forschungsarbeiten und Publikationen von dritter Seite 
entscheidet unter Einbezug der Fachmeinung von SwissNOSO der IVQ. Zur Förderung 
des gegenseitigen Verständnisses und einer gemeinsamen Haltung können die Parteien 
eine gemeinsame, paritätische Kommission einsetzen, die zu Handen des IVQ einen An-
trag formuliert. 
 

12. Die im Spital erhobenen Daten bleiben Eigentum des Spitals. Das Spital hat Anrecht auf 
die Auswertung der eigenen Daten, verpflichtet sich jedoch, eine Veröffentlichung eige-
ner Daten nur unter Einhaltung der von SwissNOSO entsprechend vorgegebenen Richt-
linien vorzunehmen. 
 

 

IV. Vergütungen und Fälligkeiten 
 
13. Der jährliche Sockelbetrag für die Teilnahme beträgt Fr. 5'000.00 plus 7.6% MWST pro 

Spital. Zusätzlich fallen Kosten in Abhängigkeit von der Zahl der erfassten Eingriffe an. 
Für die ersten 100 erfassten Patienten werden Fr. 15.00 plus 7.6% MWST pro Patient in 
Rechnung gestellt, ab 101 Patienten Fr. 10.00 plus 7.6% MWST pro Fall.  
 

14. Die Vergütung des Spitals des Sockelbetrages an SwissNOSO erfolgt bis spätestens 30 
Tage nach Vertragsabschluss. Die weiteren Teilzahlungen erfolgen nach jeweils 100 er-
fassten Patientinnen und Patienten bzw. am Schluss der Messung gegen Rechnung. 
 
 

V. Beginn und Ende des Vertrages 
 
15. Der Vertrag tritt nach beidseitiger Unterzeichnung in Kraft und wird vorerst für die Mes-

sung 2009 abgeschlossen. Die Messung ist mit der Ablieferung eines Schlussberichts 
von SwissNOSO an das Spital abgeschlossen. 
 

16. Der Vertrag wird für das erste Jahr fest abgeschlossen. Es besteht die Absicht, die Mes-
sungen in den folgenden Jahren fortzusetzen. Wird nach Ablauf eines Jahres der Vertrag 
von keiner Partei gekündigt, so bleibt er weiter in Kraft. Dieser Vertrag kann nach Ablauf 
eines Jahres von beiden Parteien jederzeit mit einer dreimonatigen Kündigungsfrist 
schriftlich gekündigt werden. 
Schadenersatzansprüche wegen Vertragsauflösung zur Unzeit bleiben vorbehalten. Aus-
geschlossen ist der Ersatz entgangenen Gewinns 
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VI. Verschiedene Bestimmungen 
 
17. SwissNOSO hat die Rechte an der von SwissNOSO entwickelten Messmethode. 

 
18. Die Vertragspartner erhalten gegenseitig jeweils eine Kopie der erstellten Dokumente im 

Rahmen des Vertragsgegenstandes und werden über den Verlauf des Geschäftes re-
gelmässig mündlich oder per E-Mail informiert. 
 

19. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schrift-
form. 
 

20. Diese Vereinbarung unterliegt dem schweizerischen Recht. 
 

21. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dieser Vereinbarung ist der Sitz der beklagten 
Partei. 
 

22. Alle Streitigkeiten zwischen SwissNOSO und dem teilnehmenden Spital werden endgül-
tig durch ein Schiedsgericht mit Sitz im Kanton der beklagten Partei im Sinne von Art. 10 
ff. des Konkordates über die Schiedsgerichtsbarkeit vom 27. März 1969 entschieden. 
 
Jede Partei ernennt einen Schiedsrichter; die beiden Parteien bezeichnen gemeinsam 
einen Obmann, der Jurist sein muss. 
 
Bezeichnet eine Partei innert zwei Wochen, nachdem sie von der anderen Partei mit ein-
geschriebenem Brief dazu aufgefordert wurde, ihren Schiedsrichter nicht oder bezeich-
nen die beiden Schiedsrichter innert zwei Wochen seit ihrer Ernennung den Obmann 
nicht, so werden diese durch den Präsidenten des Handelsgerichts im Kanton der be-
klagten Partei ernannt. 
 
Das Schiedsgericht bestimmt das Verfahren selbst, mit der Ausnahme, dass ein Schrift-
wechsel stattzufinden hat und die Urteilsberatungen geheim erfolgen. Im übrigen kom-
men die Vorschriften der Zivilprozessordnung und des Konkordates über die Schiedsge-
richtsbarkeit vom 27. März 1969 zur Anwendung. Vorbehalten bleiben insbesondere die 
Nichtigkeitsbeschwerde gemäss Art. 36 des Konkordates. 

 
23. Sollten Teile dieses Vertrages oder eines Nachtrages nichtig oder rechtlich unwirksam 

sein oder werden, so gelten die restlichen Bestimmungen weiter. Die Vertragspartner 
werden in diesen Fällen die vertraglichen Regelungen derart auslegen und gestalten, 
dass der mit den nichtigen oder unwirksamen Teilen angestrebte Zweck möglichst effi-
zient erreicht wird. 
 

24. Dieser Vertrag besteht aus 4 Seiten und wird in zwei Exemplaren ausgefertigt. 
Jede Partei erhält ein unterzeichnetes Exemplar dieses Vertrages. 

 
[Ort],  Zürich,  
 
Für [Spital]: Für SwissNOSO: 
 
 
 
N.N. [Funktion] Prof. Christian Ruef, Präsident 
 
 
Anhang: 
Schreiben von IVQ/SwissNOSO vom 1. Dezember 2008 an die Direktionen der Schweizer 
Spitäler betreffend Voranmeldung zum nationalen Programm zur Überwachung postoperati-
ver Wundinfektionen (inkl. Beschreibung der Erfassungsmethode) 
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